Generelles Benutzerreglement
Allgemeine Bestimmungen für alle Räume (ohne Saal und Restaurant)
Die Räumlichkeiten des L'ESPRIT Treffen und Essen stehen folgenden Benutzern unentgeltlich und nach Möglichkeit zur Verfügung:

a) Vereinen, Institutionen und Gruppierungen, 

    - die den Pfarreiangehörigen offen stehen und ihre Zielsetzung auf die Pfarrei 

      ausrichten oder ihre Aktivitäten vorwiegend in der Pfarrei entfalten (abschliessende Aufzählung gem. separater Liste).
b) Überpfarreilichen Institutionen, 

    - die im Dienste der röm. kath. Kirche des  Kantons Basel-Stadt stehen 

c) Vorstandsmitgliedern der GPH

Für alle pfarreilichen und nicht pfarreilichen Benutzergruppen gilt die Miettarif-Ordnung.

Vermietung: Nach Absprache mit dem Verwalterin, dem Verwalter, i.d.R. zwischen 15.00h – 18.00h. Dabei ist zu beachten, dass pfarreiinterne Gruppierungen den Vorrang haben. Dies ist auch bei langfristigen Fremdvermietungen zu beachten. Die Benutzung von Spezialgeräten (Tageslicht-projektor, Beamer etc.) muss bei der Anmeldung erwähnt werden.

Das Einrichten der Räume liegt bei den Benutzergruppen. Festgestellte Mängel werden bei der Uebernahme schriftlich festgehalten. Wird das Einrichten durch die Verwalterin / der Verwalter gewünscht, gelten die Preise gemäss Preisliste.

Nach der Benutzung der Räume muss das Mobiliar in die ursprüngliche Ordnung gestellt werden. Die Räume müssen aufgeräumt und besenrein abgegeben werden. Der/die zuständige Verantwortliche übernimmt die Kontrolle (siehe Mietformular).

Die Verwalterin/der Verwalter kontrolliert die Räume und informiert den GPH Ausschuss über allfällige Unregelmässigkeiten.

Beim Verlassen der Räume sind alle Fenster geschlossen. Ab 22.00 Uhr müssen so oder so alle Fenster geschlossen sein. 

Die Nachbarschaft darf nicht durch unmässigen Lärm belästigt  werden.

Die Nachtruhe gilt ab 22.00 Uhr und ist strikte einzuhalten.

Schäden an Gebäude und Mobiliar sind unverzüglich der Verwalterin / dem Verwalter zu melden. Die Verursacher/innen sind haftbar.

Eine grobe Missachtung des Benutzerreglements wird von der Verwalterin / dem Verwalter an den GPH Ausschuss weitergeleitet. Der GPH Ausschuss ist befugt, folgende Massnahmen zu ergreifen:

- Rechnungstellung für Beschädigungen an Gebäude und Material

- Rechnungstellung für Arbeitsaufwand, um aufzuräumen und zu reinigen

- (zeitlich begrenztes) Nutzungsverbot für die betreffende Benutzergruppe
Die Verwalterin / der Verwalter ist vom Vorstand der GPH beauftragt, dieses Reglement durchzusetzen. 
Beschwerdeweg für Benutzer/innen: Leitung GPH Ausschuss – Vorstand GPH
Für die Vorbereitung einer grossen einmaligen Veranstaltung kann eine fest eingemietete Gruppierung gebeten werden, in einen andern Raum auszuweichen.

Dies muss rechtzeitig bekannt gegeben werden und darf höchstens zweimal jährlich geschehen.

Spezialräume

a) Restaurant L'ESPRIT
Die offiziellen Öffnungszeiten des Restaurants sind beim Eingang angegeben.

Das Einnehmen von mitgebrachten Esswaren und Getränken im Restaurant während der offiziellen Öffnungszeiten ist nur mit Einwilligung der Verwalterin, des Verwalters gestattet.

Vereine, Institutionen und Gruppierungen, die Anrecht auf eine unentgeltliche Nutzung ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten haben (siehe Adressliste) dürfen für Festanlässe das Restaurant höchstens zweimal jährlich beanspruchen.
b) Saal
Eine regelmässige Benutzung des Saales wird von der Verwalterin/vom Verwalter auf einem Uebersichtsplan festgehalten.

Vereine, Institutionen und Gruppierungen, die Anrecht auf eine unentgeltliche Nutzung haben (siehe Adressliste) dürfen für Festanlässe den Saal höchstens zweimal jährlich beanspruchen.
c) Konferenzräume

In diesen Räumen gilt generelles Rauchverbot. Das Einnehmen von Esswaren ist nur bei vorgängiger Absprache mit der Verwalterin/dem Verwalter gestattet.
d) Jugendräume
Pfarreiinterne Jugendgruppen haben eigene, fest zugeteilte und teilweise gemeinsam benutzbare Räume. Es gilt für alle das Benutzerreglement der AG Jugendvereine.

e) Event-Raum

Für pfarreiinterne Vereine steht der Event-Raum unentgeltlich zur Verfügung. Die Reservationen sind auf dem Kalender beim Eingang der Jugendräume ersichtlich. Im übrigen gilt das Benutzerreglement der AG Jugendvereine.
f) Küche im 1. Untergeschoss
Für pfarreiinterne Vereine steht die Küche unentgeltlich zur Verfügung. Es gilt das Benutzerreglement der AG Jugendvereine. 
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